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Die Mitte.

Rechtspolitik

Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich als ver -
fassungsgemäß anerkannt. Zugleich fordert es eine Neuregelung für ihre Anwendung. 
Die Men schen in Deutschland wollen frei und sicher leben. Wir nehmen die Sicherheits -
bedürf nis se der Bürgerinnen und Bürger ernst. Ziel der CDU ist es, terroristische Gefähr -
dungen wirk sam zu bekämpfen und zugleich die bürgerlichen Freiheiten zu wahren.

� Die CDU begrüßt es, dass die Vorratsdatenspeicherung auch künftig als ein wirksames Mit -
tel im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus zur Verfügung stehen kann. Sie hat sich bei
der Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche
Si cherheit bewährt.

� Die CDU wird darauf drängen, ein neues Gesetz zu erarbeiten, das verfassungs gemäß aus-
gestaltet wird. Der Staat muss persönliche Kommunikationsdaten der Bürgerinnen und Bür -
ger ohne Wenn und Aber schützen. Sicherheitslücken bei Strafverfolgung und Ge fah ren ab -
wehr dürfen wir nicht hinnehmen.

� Gerade im Kampf gegen den Terrorismus ist der Zugriff auf Verbindungsdaten – auf An ord -
nung eines Ermittlungsrichters und nur in Verbindung mit schwersten Straftaten – oftmals
das einzige Mittel, um etwa Anschläge zu verhindern. Ein Verzicht auf dieses Instrument
kommt für die CDU im Interesse der Menschen nicht in Frage.

Erfolgreiche Sicherheitspolitik bleibt auch künftig ein Markenzeichen der CDU. 
Wer schwers te Straftaten begeht oder plant, darf sich nicht in Sicherheit wiegen können.

Freiheit und Sicherheit
bewahren und schützen 


